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heiligſte öffentlich tragenden ſchismatiſchen Prieſters ſcheint hier durch
Qus nicht angezeigt; denn die Privatperſon des Prieſters, auch des
ſchismatiſchen, verſchwindet hier vor der Würde des göttlichen Sa
kramentes Anderſeits ſoll man Gelegenheiten, einem zum öffent⸗
lichen Verſehgang ausgehenden 0  en 3u begegnen, tunlichſt vermeiden;
denn auch bei dieſem kurzen Niederknien iſt die Gefahr des Call-
Alumn pusillorum 61 Pharisaeorum nicht ausgeſchloſſen ſt eS
nicht möglich, beizeiten auszuweichen, bezeugt man durch nieder⸗
kniendes Anbeten dem heiligſten Sakramente ſeine Verehrung und
ohne ſich irgendwie der Prozeſſion der Schismatiker anzuſchließen,
geht man nach dieſer Privatanbetung ſofort ſeines Weges weiter. So
verlangen eS Klugheit und Schuldigkeit und emn den römiſchen Vor
chriften hierin nicht Rechnung tragendes Benehmen waäre m unſerem
Falle geradezu unerlaubt. Dem hierüber fragenden Laien mo
der katholiſche Pfarrer erklären, eS ſei Teilich dasſelbe göttliche Sa
krament, vorausgeſetzt, daß die ſchismatiſchen Prieſter gültig konſe⸗krieren, was heutzutage mit Rückſicht auf ihre alſche Epikleſis⸗lehre In einzelnen Fällen nicht ber allen weifel erhaben iſt Dochdie katholiſche Kirche hier ebenſoſehr einer unheilvollen Ver
uickung der katholiſchen und chismatiſchen Kultusformen vorbeugenund deshalb dürfe man Qus der Identität des Sakramentes nochnicht auf eine gleiche äußere Verehrung desſelben tn (n Punk
ten lezen Schließlich noch ein Wort ber den Gebrauch des
Wortes „Orthodoxe“ ſeitens der Katholiken zur Bezeichnung der
Schismatiker. Schreiber dieſer Zeilen ließ ſich früher auch durch mancheunionsfreundlichen Ireniker beſtimmen, die Bezeichnung „Schisma⸗tiker“ Im öffentlichen Verkehr ſo ziemlich fallen aſſen Es wird
gewiß auch oft die chriſtliche Klugheit und Liebe Uuns raten,
dieſes herben Ausdruckes eine mildere Benennung, etwa „Nicht  2unierte“ oder „Griechiſch-Orientale“ dgl wählen. Daß wir Ka
tholiken aber in den letzten Jahren immer mehr ns daran gewöhnen,die Schismatiker ohne irgend welche Einſchränkung als Orthodoxe,Rechtgläubige (Pravoslayni) 3u bezeichnen, welchen irreführenden Titel
ſie ſich mit großem Stolze ſelbſt beilegen, das iſt ſehr edauern
In deutſchen Gegenden mag man die Tragweite dieſer irreführendenBenennung nicht ſo ſehr verſpüren. Anders verhält ſich dies jedochIn den ſlawiſchen Ländern, der Ausdruck mn die Vo„Pravoslavni“ überſetzt wird und auf das olk denſelben Eindruck
ma den auch Im eu  en der offizielle und volkstümliche Aus
druck „Rechtgläubige“ auf die breiteren 0

ſchi

en machen würde
Es El zwar: 57  In omnnibus Caritas.“ ber die wahre Caritas darfniemals die „Veritas“ erletzen und verdrängen.

Sarajevo. Bock
VI (Generalbeicht.) Markus ſpricht ſeinem jungen MitkaplanMarzellus die Verwunderung darüber aus, daß m Beichtſtuhl
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gar nicht „vorwärtsmache“, was ſich namentlich großen Konkurs—
ſehr unangenehm bemerkbar

Marzellus entſchuldigt ſich daß CEL CS nicht ber das ewiſſen
bringen könne, chneller zu machen; die vielen Generalbeichten, die C
abnehmen mu ließen ihn nicht raſcher vorankommen.

77  leleé Generalbeichten?“, fragt verwundert Markus. „Aber die
Leute hier verlangen doch ſehr ſelten nach einer Generalbeicht!“
7* , Sie warten, bis die Leute ſelber darnach verlangen, dann
glaube ich's wohl.“ Daraufhin legt ETL ſein gewöhnliches Ver⸗
fahren dar Er pflegt alle Pönitenten, die Um erſtenmal bei ihm
beichten, namentlich ältere Leute und Vereheli  7 fragen, ob ſie
On einmal eine Generalbeicht abgelegt haben. Wenn ſie dieſe rage
verneinen, dann preiſt CEL ihnen die Nützlichkeit der Generalbeichte In

orten an; 14, begnügt ſich nicht mit dem Anpreiſen
allein, ſondern macht ihnen auch noch den Vorſchlag, Ogleich eine
Generalbeicht abzulegen, und ohne ange fragen, ob ihnen recht
ſei, fängt ſofor An, ſie über ihre Lebensverhältniſſe und ber die
Sünden thre. früheren Lebens auszufragen; geht nämlich von
der Ueberzeugung aus, daß die meiſten m der Jugend leichtſinnig
und nuL gewohnheitsmäßig beichten, oft Im weifel bezüglich der
Erlaubtheit mancher Handlungen fortleben, ihre Sünden mehr oder
minder verſchweigen, mn ſündhaften Gelegenheiten oder Gewohnheitenoft jahrelang dahinleben

Markus hält teſe Anſchauungen ſeines Konfraters für durch⸗
aus und richtet ſich in der Praxis tatſächlich nach der ent
gegengeſ etzten Anſicht Er iſt zwar kein Feind der Generalbeichten,
nimmt aber nUuL ab, ausdrücklich darum erſucht wird
Er denkt Hat emand In früheren Jahren Aus irgend einem Grunde
nicht gültig gebeichtet oder hat diesbezüglich begründete Zweifel,
dann wird ETL (8 mir ſchon agen, und ich werde ihm dann eine
Generalbeicht anraten

Frage: Welcher von den beiden Confessarii handelt richtig?Löſung Auf dieſe Frage läßt ſich nur agen, daß keiner von
eiden richtig handelt Dieſe Behauptung läßt ſich leichteſtenerhärten, wenn wir uns zuerſt zwei andere Fragen beantworten,

Wann iſt eine Generalbeicht notwendig? Und Wann
iſt ſie nützlich und darum anzuraten?

Wann iſt die Generalbeicht notwendig? Die Moraliſtenſtellen diesbezüglich folgende Regeln auf Die Generalbeicht iſt ab
blu notwendig, wenn eine oder mehrere) der früheren BeichtenMangel eines weſentlichen Erforderniſſes von Seite des Beicht⸗
vaters oder namentlich des Pönitenten ungültig Wwar Dieſe Un⸗
gültigkeit muß aber moraliſch gewiß ſein; bei einem bloßen weifelder Gültigkeit darf der Beichtvater die Generalbeicht nicht als
abſolute Verpflichtung auferlegen, wohl aber als heilſam anraten
00  .  ndes dürfte der Beichtvater wohl ſelten m die Lage kommen, die
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früheren Beichten des Pönitenten Darte confessarii (3 B
eil dieſer nicht jurisdiktioniert war, die ſakramentale Form weſentlich
verändert oder gar keine Sünde des Pönitenten verſtanden hat
mit Gewißheit für ungültig zu halten und darum 3u einer leder
holung zu erpfli ten

EHX Par poenitentis aber iſt die Ungültigkeit der früheren
Beichten moraliſch gewiß:

Bei E ſündhafter Mangelhaftigkeit des Bekenntniſſes,
enn der Pönitent mn er ſündhafter elſe ver

ſchwiegen oder al angegeben hat, 3 deſſen Offenbarung EL ſich
Unter einer chweren Sünde ver laubte, gleichviel, ob ſeine
Meinung richtig war oder nicht.

Bei Abgang der Reue oder des orſatzes, bei einem
längeren Verharren mn der 0CCasi0o Proxima vOluntaria, in einer
Feindſchaft mn chwer ſündhafter Unterlaſſung der möglichen Re⸗
ſtitution U

Bei Gewohnheitsſündern und Rückfälligen iſt die Entſcheidung
ſchwieriger; hat aber der Pönitent nach jeder Beicht wenigſtens
einige Zeit ſich von der Sünde enthalten oder vor dem Rückfalle
einen kräftigen Widerſtand geleiſtet, dann iſt die El als gültig
anzuſehen; bei formellen Rückfällen aber iſt eher das egen⸗
eil anzunehmen, weil * moraliſch unmöglich iſt, daß nach wieder⸗
holten Beichten Reue und Vorſatz nicht wenigſtens einige Zeit
halten oder durch irgend ein tatſächliches Zeichen der U ſich nicht
kundgeben ſollten. (So der heilige Alfons, Gouſſet 64.0

Das wären alſo die wichtigſten Fälle, n denen die General—
beicht notwendig iſt der früheren moraliſch er ungültigen
Beichten.

Wann iſt aber die Generalbeicht nützlich und darum
anzuraten? Ueber die Nützlichkeit der Generalbeicht ſind alle Moj
raliſten einig. Papſt Benedikt XILV ſagt In der Constitutio APO-
Stoliea vom V.  Unt 1749 „Conscientiarum moderatores —Un0O
0TE COnveniunt, multam generalium COnfessionum UüSU percipi
Utilitatem (

Im beſondern wird die Generalbeicht nützlich und daher Qn  —  —

Uraten ſein
Allen, deren frühere Beichten poſitiv zweifelha ſind
Jenen, die ſich m Gewiſſen beängſtigt und beunruhigt fühlen

ohne eine beſtimmte Urſache davon angeben 3u können, eil ſie da
durch leichter der verborgenen Urſache auf die Spur ommen oder
ſich ſchon erleichtert fühlen wenn ſie dem Beichtvater thren ganzen
Seelenzuſtand entdeckt Aben (Das ehen hier Geſagte darf aber
nicht unbeſchränkt auch auf die Skrupulanten ausgedehnt werden.)

Jenen, we  e ſich einem Beichtvater zur Seelenleitung
Mnvertrauen wollen, weil dieſer dadurch eine genaue mit m deren
Seelenzuſtand gewinnt
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Allen Erwachſenen, welche noch keine Generalbeicht abgelegt
haben und denen eine durch die Umſtände (wie Miſſion, Exer
zizien u nahegelegt Ird

en jenen, die in einen neuen St eintreten, te B
Brautleute, Verwitwete, Ordensaſpiranten U

Jenen, die ſich nach einem ſündhaften Lebenswandel wahr⸗
haft 3u bekehren und ern neue Leben anfangen wollen Doch
iſt hier als Einſchränkung die Bemerkung beizufügen, daß die Ge
neralbeicht für jene, die längere Zeit m ſchändlichen Laſtern gelebt
haben und noch immer von unreinen Bildern und Rückerinnerungen

ihr früheres Leben angefochten werden, ſchädlich ſein kann. Das
ſelbe gilt auch natürlich mutatis mutandis von jenen, die
mit dem Nächſten mn Haß und Feindſchaft gelebt haben. Es önnte
nuLr zu leicht dazu kommen, daß der alte Haß der vielleicht M

Erſterben war, neuerdings aufflammt.
Endlich iſt die Generalbeicht den Kranken als nützlich un

zuraten, die ſich auf einen 9  E Tod vorbereiten wollen.
In den angeführten und m ähnlichen Fällen iſt die General—

beicht als nützlich 3 erachten und gegebenenfalls anzuraten.
Aus dem Geſagten ergibt ſich nun leicht, wie weit ſich die

beiden Confessarii von den diesbezüglichen Regeln und Grundſätzen
der Moraliſten entfernt haben.

Marzellus ging entſchieden 3u weit, indem eLr jeden neuen Pöni⸗
tenten ohne Unterſchied einer Generalbeichte überredete. zu
aufdringliches Anpreiſen des Nutzens der Generalbeicht wird vielen
Pönitenten das Bußſakrament Odio machen. Noldin (IIII0, 438
0⁷½ ſagt ber dieſen Un „EXCessus autem 1I hae L. EU-
dus 681. Caveat 6180 Confessarius, poenitentes Iimportune a0
confessionem generalem instituendam adigat: nisi enim benter
6  — peragant, VIX Ullius Utilltatis erit. Caveat éetiam, 9u
VIS OVO., nanciscitur. poenitente Sub praetextu melius
COgnoscendi Statum animae (Confessionem generalem Exigat: 20
COnscientiam enhim Apte dirigendam abunde SUffieit cCognitio, IUEE

0rdinariis Confessionibus hauriri potest.“
Ferner arzellus dadurch, daß CETL mit Abnahme der

Generalbeicht ſofort beginnt, ohne dem Pönitenten Zeit 3u einer
dentlichen Vorbereitung laſſen „Non expedit,“ ſagt Noldin

439., 57  Ut Confessiones generales veluti de repente t
improviso instituantur, Sed 20 Obtinendos fructus, qul 118 Per
Dei gratiam Spérari possunt, praemittenda St lligens Prae-
Daratio III1i ErSO, dul Confessionem generalem peracturi sunt.
instrui debent, Ut Der aliquot dies,. 1N quantum negotia diurna
10 permiserint, 1IN Cxaminanda conscientia, 1 recogitandis I.
GtEstandls péeccatis, Draesertim VETO IN Crebris orationibus, dui-
bus COhversionem implorent, oCCupentur.“
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Wenn Marzellus lehu ſeine Handlungsweiſe amit recht
fertigen will, daß die meiſten In ihrer Jugend nuLl gewohnheitsmäßig
beichten U. und daß darum viele ungültige oder wenigſtens zweifel⸗
aft Beichten abgelegt werden, kann man ihm mit Reuter⸗Müllen—
dorff antworten. „Vn den meiſten Fällen iſt die Generalbeicht nicht
unbedingt notwendig, weil C8 nicht moraliſch er iſt, daß die frü
eren Beichten ungültig geweſen ſeien, EL der Rechtsgrundſatz eine
Anwendung findet: Standum 681 PrO Valore actus.“

Hat nun Marzellus im allgemeinen durch Uebereifer gefehlt, ſo
nden wir bei Markus das gerade Gegenteil. Er verhält ſich ſozu⸗
agen ganz paſſiv die Abnahme der Generalbeichten. Aus dem
früher Geſagten läßt ſich aber entnehmen, daß eS auch Fälle gibt,
mn denen der Konfeſſarius auf eine Generalbeicht dringen muß Wir
können die diesbezüglichen Obliegenheiten des K  25 In fol
gende Sätze zuſammenfaſſen:

At der Pönitent⸗ nicht ſelbſt eine Generalbeicht verlangt,
hat aber Aus ſeinem Bekenntniſſe die Ueberzeugung ewonnen,
daß ſeine früheren Beichten eſtimm ungültig dann muß man
auf die abſolut notwendig gewordene Generalbeicht dringen; aber 8
ſoll mit Vorſicht geſchehen ſt nämlich der Pönitent 11 ona fde
und jetzt gut disponiert, iſt aber mit Recht 3u fürchten, daß er, ber
die Nichtigkeit ſeiner früheren Beichten belehrt, ganz mutlos und zur
Generalbeicht nicht werde 3u bewegen ſein, dann iſt (S der Klugheit
angemeſſener, gar nicht einmal von der Generalbeicht Pprechen, ſon
dern den Pönitenten durch geſchickte Fragen ſo leiten, daß
eine Generalbeicht mn der Tat ablege, und ihm dies erſt dann, wenn
EL ſie abgelegt hat, 3u agen, damit ſich arüber freue und nicht
ſpäter wieder einen anderen Beichtvater mn hnliche Verlegenheit bringe
oder, zur beſſeren Einſicht gekommen, mit dem Verlangen nach einer
0  en Beicht unnötig beſchwere

Findet der Beichtvater mM Falle der Notwendigkeit und Nütz
lichkeit den Pönitenten zur Generalbeicht bereit, iſt ſie doch Aus
den chon oben angeführten Gründen mn der ege nicht ogleich
vorzunehmen. Nur ausnahmsweiſe ſoll man die Generalbeicht Ofort
vornehmen, einerſeits die Dispoſition unzweifelhaft feſtſteht und
anderſeits eine Notwendigkeit vorhanden iſt, wenn der Pönitent
nicht bald wieder zurückkehren kann oder eine Generalbeicht abſolut
notwendig hat und für jetzt die Abſolution durchaus empfangen will
oder mu nd m ähnlichen Fällen

II Hat weder der Pönitent eine Generalbeicht verlangt, nochder Beichtvater Aus dem Bekenntniſſe einen Grund der Notwendig⸗eit hiezu entdeckt, ſo kann S mitunter zwar nicht justitia, wohlaber Caritate erfordert ſein, den Pönitenten zu befragen, ob
ſchon einmal eine Generalbeicht abgelegt habe, und Im Falle der
Verneinung ihm dieſelbe anzuraten und ſich zur Abnahme derſelbenbereit erklären. ies kann beſonders erwachſenen, Uunbekannten
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unterrichteten und nicht ſehr gottesfürchtigen Beichtkindern
gegenüber geſchehen, überhaupt bei allen, denen eine Generalbeicht
von Nutzen ſein aQn  2

Innsbruck. Saleſius M Saier M.
VII (Weglaſſen der Paſſion tn der heiligen eſſe Am

Dienstag oder Mittwoch tn der Arwoche. Antonius, ein
chon bejahrter Prieſter, hat ſich bei der naßkalten Witterung enn
Unwohlſein zugezogen. Er denkt nun darüber nach, ob E wohl die
heilige Am tenstag der heiligen Karwoche eſen könne oder
ob eS lieber unterlaſſen ſolle, da CS ihm der Leſung der
Paſſion ſehr er werden wird

ttwort Vor allem erinnere ſich Antonius an die Lehre des
heiligen Alphonſus: 57  I omissionem Dartium Missae, OPortet
distinguere Dartes 0rdinarias ab CXxtraordinariis. Partes 0Tdi-
nariae 8Sunt I·lae. guAaE Semper dieuntur Vel aguntur; et has
Omittere de St peccatum Srave, 181 evVitas materiae EX.
Cuse 0 I Partes EXtraordinarias, Scilieet duaãE
1101II In O0mni Missa dicuntur. 638 omittere 0OI St NiSi veniale:
ita Comnmuniter 0omnes.“ (Lib VI 404

Im einzelnen aufzuzählen, welche Gebete der heiligen Meſſe
man nuLr unter Todſünde eglaſſen kann, hat für unſern Fall keinen
Zweck; doch dürften olgende Orte des belgiſchen Theologen Génicot
Beachtung verdienen: „NES multum 20 Draxim aceiunt Ae Mi-
nutiores omissionis gravis Vel levis determinationes: siquidem
610 80¹e irecta Voluntate Praetermittere Missae partem; 81

qui quasdam Omlittun N negligentiam culpabilem,
reatus diiudicandus St CanlS geneérali Oomissionum 61 muta-
tionum Jual culpabiliter ponunt, 1101 autem omissionibus
ꝗquae TEAPDPSE contigerunt.“ (Theol. Můr. Institutiones, II.“ 251.)

Die Paſſion gehört zweifellos 3u den „Partes extraordinariae“.
die nicht WIi jeder vorkommen. eilich hunte jemand Be⸗
enken haben, obige eChre auf ſie anzuwenden, da der heilige Alfons
mn dem oben zitierten Texte (U 409) weiterhin bemerkt: „Nisi t0
Dartes omittantur, quae simul sumptae notabilem materiam
cConstituerent.“ Was ſoll man unter „materia notabilis“ ver
ſtehen? Die Antwort gibt uns Sporer, der die „Drophetiae IN
feriis quatuor temporum“ nicht für einen bedeutenden eil hält
„Veniale tantum erit omittere partem IIOII notabilem, (C0
lectam VGI Commemorationem aliquam sequentias Juorun-
dam festorum, 1IIO 61 Prophetias IN feriis quatuor emporum,
CU  — Sint Partes 188a4e VA. EXtraordinariae 2 aceiden-
tales.“ (Theol. Sacram. ArS II 426.) Und Gobat chreibt: „Ju
dice Juintanad EGC lle (delinqueret plus quam venialiter), qui
II Missis quatuor emporum omitteret Flectamus CumM
Orationibus 6t prophetiis annexis 2 quod sint VA.


